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Beschluss 
OLG Bremen, § 20 FamFG 
Vergütungsfestsetzung/Verbindung von 
Verfahren 

Die getrennte Einleitung von Sorgerechts- und Um-
gangsverfahren verstößt nicht grundsätzlich gegen die 
Pflicht zur kostensparenden Verfahrensführung.

Hierfür können durchaus sachliche Gründe vor-
liegen, beispielsweise die größere Eilbedürftigkeit des 
Umgangsverfahrens.
(Leitsätze der Redaktion) 
Beschluss des OLG Bremen vom 11.06.2015 – 5 WF 20/15 

Aus den Gründen: 
1. Die nach §§ 56, 33 Abs. 3 RVG statthafte und 
auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist unbegrün-
det. 

2. Das Familiengericht hat in der angefochtenen 
Entscheidung die an die Verfahrensbevollmächtigte 
der Kindesmutter aus der Staatskasse zu erstattenden 
Gebühren und Auslagen zu Recht für zwei Verfahren 
festgesetzt (Umgang und Sorgerecht) und dabei einen 
Gegenstandswert von je 3.000 EUR zugrunde gelegt. 

Das Amtsgericht hat einen Verstoß der Verfah-
rensbevollmächtigten der Kindesmutter gegen den 
Grundsatz der kostensparenden Verfahrensführung 
wegen des unterlassenen Hinwirkens auf eine Ver-
bindung der vom Kindesvater getrennt eingeleiteten 
Verfahren zum Umgangs- und Sorgerecht verneint. 
Im vorliegenden Fall stellt schon das getrennte An-
hängigmachen des Sorgerechtsantrages und des Um-
gangsantrages durch die Verfahrensbevollmächtigte 
des Kindesvaters keinen Verstoß gegen das Verbot 
kostensparender Verfahrensführung dar. 

Nach § 20 FamFG kann das Gericht zwar Ver-
fahren verbinden, soweit es dies für sachdienlich hält. 
Mit Rücksicht darauf kann unter Umständen auch 
ein Antrag zur Regelung der elterlichen Sorge mit ei-
nem Antrag auf Regelung des Umgangsrechts zur ge-
meinsamen Erörterung und Entscheidung verbunden 
werden. Eine Pflicht des Gerichtes zur Verbindung 
von Verfahren besteht aber nicht. Vielmehr liegt die 
Entscheidung darüber ausschließlich im pflichtge-
mäßen Ermessen des Gerichtes. Findet – wie hier – 
eine förmliche Verfahrensverbindung eigenständiger 
Kindschaftssachen nicht statt, so bleibt es kosten-
rechtlich selbst dann bei getrennt zu behandelnden 
Angelegenheiten, wenn deren Verfahrenswerte nicht 
zusammengerechnet werden, wenn eine Erörterung 
der verschiedenen Anträge in einem gemeinsamen 
Termin erfolgt. 

Es kann durchaus sachliche Gründe für die ge-
trennte Einleitung von Umgangs- und Sorgerechts-
verfahren geben. Im vorliegenden Verfahren hat das 
Familiengericht mit Recht schon aufgrund der hier 

gegebenen größeren Eilbedürftigkeit der Regelung 
des Umgangs gegenüber der Sorgerechtsregelung das 
Vorliegen sachlicher Gründe für die getrennte Einlei-
tung der Verfahren bejaht. 


